
Anlage 2.1 
 
Anregungen aus der Öffentlichkeit  
(Offenlage)  
 
 
Rechtsanwältin Dörte Ludwig, Bottrop für Bürgerinnen und Bürger aus der Henry-
Dunant-Straße sowie Ebereschenstraße mit Schreiben vom 23.08.2012 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Bedenken in Bezug auf die Veranlassung der Bebauungsplanänderung auf der Grundlage 
des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses sowie in Bezug auf die Festsetzung einer Spiel-
platzfläche in unmittelbarer Nähe bestehender Wohngebäude werden zurückgewiesen. 
 
 
Abwägung und Begründung 
 
Die im ersten Teil der Stellungnahme vorgebrachten Bedenken in Bezug auf die Entschei-
dungsbefugnis des Jugendhilfeausschusses in der Frage des Spielplatzes an der Henry-
Dunant-Straße, hier im Speziellen den Beschluss des Ausschusses vom 13.12.2011 zu Top 
7, bestätigt durch Beschluss des Rates vom 01.02.2012, greifen nicht auf die Satzung des 
Bebauungsplans durch.  
 
Maßgeblich für die mit dem Beschluss des Bebauungsplans als Satzung vorzunehmende 
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange unter- und gegeneinander ist die Sach- und 
Rechtslage zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses. 
 
Bauleitpläne sind nach § 1 (3) Baugesetzbuch von der Gemeinde aufzustellen, sobald und 
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Dies gilt nach § 1 
(8) BauGB auch für die Änderung von Bebauungsplänen. Entscheidend für die Rechtmäßig-
keit der Satzung ist dabei alleine das vorgenannte Planerfordernis zum Zeitpunkt des Sat-
zungsbeschlusses durch den Rat. 
 
Mit dem Beschluss des Rates über die Satzung weicht der Rat - so er das Spielplatzkonzept 
nicht zuvor separat geändert hat - von dem von ihm beschlossenen Konzept ab. Dies ist 
selbstverständlich zulässig, denn eine vom Rat beschlossene "sonstige städtebauliche Pla-
nung" im Sinne des § 1 (6) Nr. 11 BauGB unterliegt zum einen weiterhin der Gestaltungsho-
heit des Rates. Zum anderen ist sie, wie andere Belange auch, der Abwägung unterworfen. 
Ein Anspruch Dritter auf eine Umsetzung einer informellen (sonstigen) städtebaulichen Pla-
nung 1:1 besteht nicht. 
 
Bauleitplanverfahren werden ergebnisoffen geführt. Mit einem Auftrag an die Verwaltung, ei-
nen Plan auszuarbeiten, nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu beteiligen und dem 
Rat zur Entscheidung über die Satzung vorzulegen, erfolgt keine Festlegung über den Planin-
halt. Auch die Formulierung eines Planungsziels determiniert nicht, ob, wie und in welchem 
Umfang dieses Ziel tatsächlich erreicht wird. Dass die Zielsetzung, die der Jugendhilfeaus-
schuss 2011 in seiner Dezembersitzung in Abänderung der bis dahin vorliegenden Prioritäten-
liste formulierte, erst 2012 in der Februarsitzung des Rates bestätigt wurde, bleibt auch aus 
diesem Grund ohne nachteilige Wirkung auf die Satzung. 
 
 
Der Vortrag zur Entscheidungsbefugnis des Jugendhilfeausschusses verfehlt auch insofern 
den Zweck der Öffentlichkeitsbeteiligung, als diese nach § 4a (1) BauGB insbesondere "der 
vollständigen Ermittlung und zutreffenden Bewertung der von der Planung berührten Belan-
ge" dient. 
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Die zur Begründung erheblicher und unzumutbarer Beeinträchtigungen auf Grund geringer 
Abstände der Wohngebäude zur Grenze der festgesetzten Spielplatzfläche herangezogene 
Satzung der Stadt Meckenheim trat am 23. Mai 1981 in Kraft. Ihr Geltungsbereich erstreckt 
sich auf Spielplätze, die als private Nebenanlagen eines einzelnen Bauvorhabens zu errich-
ten sind. 
 
Zum einen hat sich seit Erlass vorgenannter Satzung die Rechtsauffassung in Bezug auf 
Geräuscheinwirkung von Spielplätzen grundsätzlich zu Gunsten der Zulässigkeit von Spiel-
plätzen in Wohngebieten und ihrem Gebrauch geändert. Zum anderen handelt es sich bei 
einem öffentlichen Spielplatz nicht um eine privatnützige, sondern um eine dem Gebiet bzw. 
seinen Bewohnerinnen und Bewohnern einschließlich der unmittelbaren Anrainer dienende 
Anlage. 
 
Die Anforderungen an einen privaten Spielplatz sind auch deshalb nicht auf einen öffentli-
chen Spielplatz zu übertragen, als die privaten Anlagen mit den in der Satzung berücksichtig-
ten Flächen von 20 bis 150 m² kleine, vollflächig intensiv bespielbare Areale darstellen. 
Gleichzeitig trifft die Sollbestimmung über den Mindestabstand der mindestens nachzuwei-
senden Spielplatzfläche von Fenstern der Aufenthaltsräume keine Aussage über die Nut-
zung der Abstandsflächen, beispielsweise in Form eines Rasens. Kinderspiel ist nach der 
Satzung also auch in geringerem Abstand zu den Wohnräumen nicht untersagt. 
 
Die Festsetzung der Spielplatzfläche unmittelbar angrenzend an die Wohnbaugrundstücke 
der Henry-Dunant-Straße ist weder unzulässig noch ist mit der Nähe bereits eine unzumut-
bare Beeinträchtigung der Nachbarbebauung belegt. Auch für die Gebäude Ebereschenstra-
ße 14 und 16 ist kein Abstand von 10 m zu der mit der vorliegenden Änderung planungs-
rechtlich festgesetzten Spielplatzfläche gegeben. 
 
Die genannten Gebäude an der Henry-Dunant-Straße grenzen mit ihrer Nordost- bzw. 
Nordwestseite an die geplante Spielplatzfläche. Der Bebauungsplan gestattet hier durch die 
festgesetzten Baugrenzen eine Bebauung bis auf 1,50 bzw. ca. 2,0 m zur Grundstücksgren-
ze der festgesetzten Parkanlage. An zwei Punkten ist diese Parkanlage an die öffentliche 
Verkehrsfläche der Henry-Dunant-Straße angebunden. In der Fläche ist eine nicht verbindli-
che Wegeführung eingestrichelt. Auf Grund dieser Darstellung ist bereits nach dem rechts-
kräftigen Plan unzweifelhaft auf eine Nutzung der Parkanlage durch Menschen, darunter 
auch Kinder, zu schließen. 
 
Mindestabstände zur Wohnbebauung sind für die Nutzung der ausgewiesenen Grünfläche 
oder des geplanten öffentlichen Spielplatzes ebenso wenig gefordert, wie Abstände zu öf-
fentlichen Verkehrsflächen. Dies gilt insbesondere für ein Wohngebiet, dessen Bebauungs-
plan zu Gunsten einer hohen baulichen Ausnutzung durch die Eigentümer bemerkenswert 
geringe Abstände der Baugrenzen zu den öffentlichen Flächen und große Anteile überbau-
barer Flächen an den Grundstücken festsetzt. 
 
Mit der vorliegenden Änderung des Bebauungsplans wird ein rund 2.800 m² großes Areal 
planungsrechtlich als Spielplatz ausgewiesen. Hiervon wären für eine gute Ausstattung mit 
Spielgeräten einschließlich der Fallschutzbereiche rund 525 m² erforderlich (4 Großgeräte im 
Mittel 100 m² sowie 5 kleine Spielpunkte mit durchschnittlich 25 m²). Die planungsrechtliche 
Separierung eines nicht mit Geräten zu bestückenden Abstandsstreifens oder sogar die Ab-
trennung einer Abstandsfläche aus dem Spielplatzbereich ist nicht erforderlich. 
Der geplante Spielplatz zeichnet sich gerade dadurch aus, dass die eigentlichen Aktionsflä-
chen in eine mehr als fünffach größere bestehende Grünfläche eingebettet werden. 
 
Weder die in der Stellungnahme beanstandete Beschlussfassung des Jugendhilfeausschus-
ses noch die Satzung über die bauordnungsrechtlich nachzuweisenden privaten Spielplatz-
flächen wirken auf die Satzung der Bebauungsplanänderung durch. 
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